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Kurzfassung 

Die Situation vor Ort in der Straße „Im Speitel“ wurde vom Ordnungs- und Bürgeramt gemein-
sam mit der Branddirektion Karlsruhe überprüft. Nach der straßenverkehrsrechtlichen Bewer-
tung und dem Befahren der Straße mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr am 27. Juni 2017 
ist als Ergebnis festzustellen, dass die Straße „Im Speitel“ als gut befahrbar und unproblema-
tisch eingestuft werden konnte.    
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Aufgrund des Antrags der FDP-Ortschaftsratsfraktion fand am Abend des 27. Juni 2017 zu-
sammen mit der Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie der Freiwilligen Feuerwehr Grötzingen eine 
Befahrung der Straße „Im Speitel“ und anderer Straßen in Grötzingen statt.  
 
Bei dieser Brandschau konnten in der Straße „Im Speitel“ keine Verstöße gegen die Straßenver-
kehrsordnung festgestellt werden. Das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr hatte auch keine Prob-
leme bei der Durchfahrt. Die dortigen Brandschutzzonen sind deutlich gekennzeichnet und wa-
ren zum Zeitpunkt der Befahrung nicht zugeparkt. 
 
Auch in den anderen befahrenen Straßen sind überwiegend keine weiteren Maßnahmen erfor-
derlich. 
 
Trotzdem wird das Ordnungs- und Bürgeramt die Kontrollen des ruhenden Verkehrs in  
Grötzingen, insbesondere auch in der Straße „Im Speitel“, im Rahmen der personellen Möglich-
keiten verstärken. Sollten geparkte Fahrzeuge in den Brandschutzzonen festgestellt werden, 
werden diese abgeschleppt. Diese Kontrollen werden auch abends durchgeführt.  
 
Hinsichtlich des Hinweises auf die zugeparkten Gehwege in der Straße „Im Speitel“ konnten 
keine Verstöße festgestellt werden. Zu Beginn der Straße ist der Gehweg so breit, dass dort 
sogar Parkflächenmarkierungen angebracht sind. Im weiteren Verlauf der Straße wurde mit 
zwei Rädern auf dem Gehweg geparkt. Allerdings war jeweils eine Restbreite von 1,20 Meter 
gegeben. Bis zur Umsetzung des Projekts „Faires Parken“ wird diese Restbreite seitens des Ord-
nungs- und Bürgeramtes, wie in den letzten Jahren auch, akzeptiert. Sollte die genannte Min-
destgehwegbreite unterschritten werden, werden die jeweiligen Fahrzeuge bei den Kontrollen 
selbstverständlich beanstandet.  

 
 
 


